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Bezug zur Gesamtplanung 2013–2017 

 

Leitsatz Gesellschaft 

Luzern macht sich für eine lebendige Stadtregion in Freiheit und Sicherheit stark. 

Stossrichtungen 

 Lebendige Quartiere, Lebensqualität und Sicherheit erhalten und fördern 

 

Leitsatz Wirtschaft 

Luzern entwickelt seinen Wirtschaftsraum zum Nutzen der ganzen Zentralschweiz. 

Stossrichtungen 

 Attraktiven urbanen Wohnraum fördern 

 

Leitsatz Umwelt 

Luzern sichert als Energiestadt seine Lebensgrundlagen und reduziert Umweltbelastungen 

sowie Ressourcenverbrauch. 

Stossrichtungen 

 2000-Watt-Gesellschaft als Fernziel anstreben 

 Emissionen wie Schadstoffe und Lärm reduzieren. Umweltfreundliche Mobilitätsformen 

bevorzugen 

 Energiesparende Bauweisen, Produktion und Nutzung erneuerbarer Ressourcen fördern 

 „Stadt der kurzen Wege“ mit einer dichten gemischten Nutzungsstruktur fördern 

 

Politikbereich Soziale Wohlfahrt 

Fünfjahresziel 5.3 Die städtische Wohnraumpolitik trägt zur Erhaltung der hohen Lebens-

qualität und des vielfältigen Wohnungsangebots bei. Massnahmen für 

die soziale Durchmischung der Quartiere und zur Förderung von vielfäl-

tigem Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten sind eingeleitet. Der 

Anteil an gemeinnützigem Wohnraum ist erhöht. Die Immobilienstrate-

gie wird im Hinblick auf die Umsetzung der Initiative für zahlbaren 

Wohnraum angepasst. 

 

Politikbereich Verkehr 

Fünfjahresziel 6.2 Umsetzung der nachhaltigen städtischen Mobilität (B+A 7/2010): Der 

Anteil öffentlicher Verkehr und Langsamverkehr ist erhöht. Der Mehr-

verkehr wird durch den ÖV und Langsamverkehr aufgefangen. Das Mo-

nitoring Gesamtverkehr ist aufgebaut. Massnahmen aus dem Agglome-

rationsprogramm 2011 bis 2014 sind umgesetzt. 
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Politikbereich Umwelt und Raumordnung 

Fünfjahresziel 7.2 Auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft und weg vom Atomstrom ist 

der Aktionsplan „Energie/Luftreinhaltung/Klimaschutz“ verabschiedet. 

Erste Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und des Anteils 

erneuerbarer Energie sind umgesetzt. Mindestens eine 2000-Watt-Sied-

lung ist im Bau. 

Fünfjahresziel 7.5 Grössere zusammenhängende Entwicklungsgebiete in der Stadt Luzern 

werden in kooperativen und partizipativen Planungsverfahren baureif 

gemacht. 

 

Politikbereich Volkswirtschaft 

Fünfjahresziel 8.1 Die Stadt schafft die Voraussetzung, dass 1’500 zusätzliche Wohnungen 

und 30‘000 m2 neue Büroflächen realisiert werden, ohne neue Einzo-

nungen vorzunehmen. 
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Übersicht 

 

Das Gebiet Grossmatte West liegt im Zentrum des Stadtteils Littau. Im Jahr 2010 hat der 

Grosse Stadtrat den Masterplan Zentrumszone verabschiedet, der die künftige Entwicklung 

des Stadtteilzentrums aufzeigt. Auf Basis dieses Masterplans wurde der nun vorliegende 

Bebauungsplan B 140 Grossmatte West erarbeitet.  

 

 

Abbildung 1: Lokalisierung Gebiet Grossmatte West im Stadtteilzentrum Littau (rote Fläche) 

 

Der Bebauungsplan umfasst eine Fläche von rund 3 Hektaren, welche direkt südlich der Lu-

zernerstrasse liegt und an den alten Dorfkern der ehemaligen Gemeinde Littau grenzt.  

 

 

Abbildung 2: Luftbild mit Perimeter des Bebauungsplans (rot) 
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Die Grundstücke 2072, 2073, 2341, 1180, 336, 1174, 1169, alle Grundbuch Littau, sind voll-

ständig vom Bebauungsplan betroffen. Zudem befinden sich kleine Teilflächen der Grund-

stücke 1175 (Trottoir entlang Kantonsstrasse) und 1709 (Luzernerstrasse), beide Grundbuch 

Littau, ebenfalls im Perimeter des Bebauungsplans. 

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Grundbuchplan mit Perimeter des Bebauungsplans (rot) 

 

Mit dem Bebauungsplan Grossmatte West werden der Masterplan Zentrumszone weiterent-

wickelt und die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen grundeigentümerverbindlich 

festgeschrieben, wie dies Art. 8 Abs. 5 BZR Littau vorsieht. Der Bebauungsplan ist die pla-

nungsrechtliche Grundlage für die Schaffung eines attraktiven Zentrumsquartiers mit 

gemischter Nutzung für Wohnen und Arbeiten, welches in Etappen realisiert werden kann. 
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Der Stadtrat von Luzern 

an den Grossen Stadtrat von Luzern 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

 

1 Einleitung 
 

Mit der Zonenplanrevision im Jahr 2009 wurde das Gebiet Grossmatte in eine Zentrumszone 

mit einer gemischten Nutzung und mindestens 60 Prozent Wohnanteil eingeteilt. Der ehe-

malige Werkhof auf dem Grundstück 1180, das Fabrikgebäude auf dem Grundstück 1174 

sowie die ebenfalls betrieblich genutzten Gebäude auf den Grundstücken 2072 und 2073 

prägen das Gebiet mit ihren grossen Baukörpern. Die grossförmige Bebauung, welche auch 

heute noch charakterisierend für das gesamte Gebiet Grossmatte ist, ist auf die ursprüngliche 

Zuweisung des Gebiets zur Gewerbezone zurückzuführen. 

 

Für die Grundstücke 1180 und 336, Grundbuch Littau, wurde im Jahr 2009 ein architektoni-

scher Studienauftrag durchgeführt. Die Jurierung dieser Projekte hat ergeben, dass für das 

Gesamtareal städtebaulich eine höhere Ausnützung angestrebt werden sollte, als dies die 

geltenden Planungsinstrumente (Bau- und Zonenreglement sowie Masterplan) vorsehen. 

Grundlage für eine solche Erhöhung bildet die revidierte Bau- und Zonenordnung der ehe-

maligen Gemeinde Littau vom 29. Oktober 2008 (BZR) mit dem Instrument des Masterplans.1 

Der Masterplan Zentrumszone wurde am 11. November 2010 vom Grossen Stadtrat von 

Luzern genehmigt (B+A 36/2010 vom 15. September 2010: „Masterplan Zentrumszone / Stadt-

teilzentrum Littau“). 

 

Der Eigentümer des Grundstücks 1180 gelangte im Jahr 2011 an die Baudirektion mit dem 

Antrag, die bauliche Dichte auf seinem Grundstück erhöhen zu können. Da die Dichteer-

höhung aus städtebaulicher Sicht erwünscht ist, jedoch eine koordinierte Planung über das 

gesamte Areal anzustreben war, lud die Baudirektion auch weitere Eigentümer des Areals 

Grossmatte zu Gesprächen betreffend eine allfällige Dichteerhöhung ein. Aufgrund der 

Gespräche wurde entschieden, dass die Baudirektion den nun vorliegenden Bebauungsplan 

auf Basis des Masterplans Zentrumszone ausarbeitet.  

 

Seit Beginn der Planungsarbeiten fand ein intensiver Austausch mit allen Grundeigentümern 

innerhalb des Planungsperimeters statt. Zur Sicherstellung der Erschliessung des Areals hat die 

Stadt bereits vor dem Start des eigentlichen Bebauungsplanverfahrens mit den Grundeigen-

tümern eine Kreiselvereinbarung abgeschlossen. Gemäss der Kreiselvereinbarung wird die 

Stadt mit Kostenbeteiligung der Grundeigentümer einen Kreisel als sogenanntes „Bauvor-

haben Dritter“ auf der Kantonsstrasse erstellen. Auch der Bebauungsplan wurde in enger 

                                                   
1 Gemäss Art. 8 Abs. 5 BZR kann der Gemeinderat in der Zentrumszone Littau Dorf bis zu sechs Vollgeschosse und 

eine AZ von 1.00 und für das Gebiet Gasshof südlich der Luzernerstrasse eine AZ von 1.3 bewilligen. Weitergehende 

Abweichungen kann der Einwohnerrat / das Parlament im Rahmen eines Bebauungsplans festsetzen. 
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Absprache mit den betroffenen Grundeigentümern erstellt. Diese hatten wiederholt Gelegen-

heit, sich zu den einzelnen Inhalten zu äussern.  

 

Im Oktober 2013 hat die Baudirektion an einer Veranstaltung die breite Öffentlichkeit über 

die Inhalte des Bebauungsplans informiert. Die Themen, welche durch die Bevölkerung an der 

Veranstaltung und in einem anschliessenden Mitwirkungsverfahren in Form von schriftlichen 

Rückmeldungen am stärksten betont wurden, betreffen die Verkehrsüberlastung im Zentrum 

von Littau, den geplanten Wohnungsmix (Wunsch nach mehr grösseren Wohnungen) sowie 

die Auslastung der nahen Schulhäuser. Des Weiteren wurden Bedenken geäussert, dass die an 

das Areal südlich angrenzende Industrie längerfristig durch eine verstärkte Wohnnutzung im 

Gebiet Grossmatte vertrieben werden könnte. Die Anliegen sind stufengerecht im Bebau-

ungsplan eingeflossen bzw. sind in anderen städtischen Projekten zur Schulraumplanung, 

Verkehrsplanung oder dem Bauprojekt zu berücksichtigen.  

 

Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) des Kantons Luzern hat mit 

Schreiben vom 31. März 2014 zum Bebauungsplan im Rahmen des Vorprüfungsberichts 

Stellung genommen. Zusammenfassend wird festgehalten, dass aus kantonaler Sicht das 

gewählte Vorgehen und die bisherigen Arbeiten unterstützt werden. Insbesondere die 

qualitative städtebauliche Weiterentwicklung des Gebietes wird begrüsst.  

 

 

 

2 Planungsablauf 
 

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Verfahrensschritte und Meilensteine für den 

Bebauungsplan Grossmatte West chronologisch aufgeführt: 

 
Tabelle 1: Meilensteine 

Meilenstein Zeitpunkt Beteiligte  

Beschluss Masterplan  23. April 2008 Gemeinderat Littau 

Genehmigung Bau- und Zonen-

ordnung Gemeinde Littau 

12. Mai 2009 Regierungsrat  

Ideenwettbewerb Grossmatte 

GS 1180 

Herbst 2009 

(4.9.2009, 

19.10.2009: Jury-

Sitzungen) 

Gemeindeverwaltung Littau, Wettbewerbs-

jury  

Beschluss Änderungen und 

Ergänzungen zum Masterplan  

8. September 2010 Stadtrat von Luzern 

Genehmigung Masterplan  11. November 2010 Grosser Stadtrat von Luzern 

Information zu Bebauungsplan 

und Kreiselbau 

24. Februar 2011 Baukommission 

Entscheid für Bebauungsplan 

mit AZ-Erhöhung und Kreiselbau 

6. April 2011 Stadtrat 

Unterzeichnung Kreiselvereinba-

rung 

2. Februar 2012 Stadt Luzern, Grundeigentümer 

Festlegung der Ausnützung 29. Juni 2012 Stadtbaukommission, DA Stadtentwicklung, 

Projektverfasser, Grundeigentümer 
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Meilenstein Zeitpunkt Beteiligte  

Stadtinterne Vernehmlassung 

des Bebauungsplans 

Frühling 2013 Stab Baudirektion, DA Städtebau, Tiefbauamt 

(inkl. ewl), DA Umweltschutz, Feuerwehr, 

Gebäudeversicherung Luzern (GVL), Bera-

tungsstelle Behindertengerechtes Bauen. 

Information Inhalte Bebauungs-

plan 

18. April 2013 Baukommission 

Ersteingabe zur Vorprüfung an 

BUWD 

12. Juni 2013 Stadtrat 

Zwischenbesprechung Vorprü-

fung 

13. August 2013 DA Stadtentwicklung, BUWD, uwe und rawi 

Zwischenbericht Vorprüfung 

und Mitberichte uwe, vif 

27. August 2013 BUWD 

Nachlieferung Akten zur Vor-

prüfung 

3. Januar 2014 DA Stadtentwicklung 

Vorprüfungsbericht 31. März 2014 BUWD 

Öffentliche Auflage 19. Mai bis 17. Juni 

2014 

Stadtrat / Anstösser / Betroffene 

Einspracheverhandlungen Juli 2014 DA Stadtentwicklung, Einsprecher 

 

Die Stadtbaukommission (SBK) hat die Arealentwicklung hinsichtlich der maximal verträg-

lichen Ausnützung mehrfach diskutiert. Die wichtigsten Termine und Ergebnisse der Sitzun-

gen sind in folgender Tabelle zusammengetragen: 

 

Tabelle 2: SBK-Termine 

Inhalt SBK-Termin Ergebnis 

Beurteilung Weiterentwicklung 

Siegerprojekt Ideenwettbewerb 

19. April 2010  

Prüfung verschiedener Ausnüt-

zungen  

(Protokoll 185) 

11. März 2011 Anhebung der AZ denkbar. Mit AZ-Erhöhung 

Pflicht zur Kostenbeteiligung an Erschliessung.  

Festlegung Ausnützung für 

Zonenbereiche 

(Protokoll 201) 

29. Juni 2012 AZ von 1.3/1.6 soll gewährt werden, wenn 

gemeinsamer Bebauungsplan mit Leitbild. 

Erschliessung ist zu optimieren. 

Beurteilung Entwurf Bebau-

ungsplan und Leitbild  

(Protokoll 206) 

18. Januar 2013 Zustimmung zur Erschliessung für Zonenbe-

reich A und B, Leitbild noch nicht zufrieden-

stellend. 

Konsultation Leitbild / Beant-

wortung div. städtebaulicher 

Fragen  

(Protokoll 210) 

24. Mai 2013 Zustimmung zu Leitbild und Vorschlägen zu 

Regelungen Höhenentwicklung, Konkurrenz-

verfahren, etappierter Bebauung Zonenbe-

reich C, Konzept für Beleuchtung, Arkaden-

baulinie. 
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3 Bebauungsplan B 140 Grossmatte West 
 

3.1 Bestandteile  

 

Der Bebauungsplan B 140 Grossmatte West setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen: 

 Bebauungsplan B 140 Grossmatte West, Massstab 1:1‘000 

 Vorschriften zum Bebauungsplan B 140 Grossmatte West 

 Städtebauliches und architektonisches Leitbild 

 

Alle drei Bestandteile des Bebauungsplans finden sich im Anhang. 

 

3.1.1 Bebauungsplan und Vorschriften 

Der Bebauungsplan im Massstab 1:1‘000 und die zugehörigen Vorschriften sind grundeigen-

tümerverbindlich. Sie sind gemäss § 63 und § 64 PBG durch das Parlament zu beschliessen und 

durch den Regierungsrat zu genehmigen. Die Vorschriften des Bebauungsplans werden wo 

möglich durch eine Plandarstellung im Bebauungsplan lokalisiert. Die Artikelangabe bei den 

Elementen verweist auf die zugehörige Vorschrift.  

Im Bebauungsplan wird zwischen verbindlichem und orientierendem Planinhalt unterschie-

den. Mit der Genehmigung des Bebauungsplans werden die Elemente des verbindlichen 

Planinhalts grundeigentümerverbindlich festgelegt. Die Elemente des orientierenden Plan-

inhalts sind lediglich als Hinweise zu verstehen. Sie wurden teilweise in anderen Verfahren 

bereits genehmigt oder dienen als zusätzliche Information.  

Zum einfacheren Verständnis wird im Bebauungsplan der Nord-Süd-verlaufende Strassenzug 

der Strasse Grossmatte als Strasse x, der West-Ost-verlaufende Strassenzug als Strasse y 

bezeichnet. Es ist vorgesehen, dass für die entsprechenden Strassenabschnitte neue Strassen-

namen definiert werden. Das Geoinformationszentrum der Stadt Luzern (GIS) wurde damit 

beauftragt und ist für das entsprechende Verfahren zuständig. 

 

3.1.2 Städtebauliches und architektonisches Leitbild 

Das städtebauliche und architektonische Leitbild beschreibt die Gesamtvision der geplanten 

Bebauung Grossmatte West. Speziell im Fokus stehen die Themen Städtebau, Nachhaltigkeit, 

Architektur, Mobilität und Freiraum. Übergeordnet zu den verbindlichen Vorschriften des 

Bebauungsplans werden konzeptionelle Überlegungen zur Gesamtentwicklung des Areals 

gemacht und beispielhaft Umsetzungsideen aufgezeigt. Das Leitbild wurde basierend auf 

dem Siegerprojekt des Studienauftrags zu den Grundstücken 1180 und 336 entwickelt. Es ist 

richtungsweisend für die Entwicklung der übrigen Zonenbereiche und ist bei der Durchfüh-

rung eines Konkurrenzverfahrens bzw. bei der Ausarbeitung eines Bauprojekts als Grundlage 

zu berücksichtigen.  
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3.2 Zielsetzungen und Qualitätssicherung 

 

Mit dem Bebauungsplan werden folgende Ziele verfolgt (vgl. Art. 3 der Vorschriften):  

 ortsspezifische, homogene Bebauung mit dem Charakter eines städtischen Quartiers; 

 hohe Lebensqualität für Wohnen und Arbeiten; 

 städtebaulich und architektonisch hohe Qualität der Bauten;  

 hohe soziale Durchmischung der Bewohnerinnen und Bewohner durch unterschiedliche 

Wohnangebote; 

 Gestaltung und Vernetzung des Aussenraums mit hoher Aufenthaltsqualität; 

 energetisch vorbildliche Bebauung gemäss den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft und 

Zertifizierung als 2000-Watt-Areal gemäss Vorgaben und Zertifizierungsverfahren des 

Trägervereins Energiestadt. 

 

Die Vorschriften zur Sicherstellung der Qualität orientieren sich an Art. 1 der Bau- und Zonen-

ordnung Luzern. Beim Bebauungsplan Grossmatte wurden speziell auch die Aussenräume 

erwähnt, welche nebst den Bauten und Anlagen ebenfalls qualitätsvoll zu gestalten sind. Für 

jeden Zonenbereich sind mehrere Richtprojekte vorzulegen, welche in der Regel auf der Basis 

eines qualifizierten Konkurrenzverfahrens erarbeitet wurden (vgl. Art. 4 der Vorschriften).  

 

 

3.3 Ausgewählte Inhalte 

 

Nachfolgend werden ausgewählte Inhalte des Bebauungsplans genauer erläutert. Für den 

vollen Wortlaut aller Vorschriften wird auf die rechtsverbindlichen Vorschriften verwiesen 

(vgl. Anhang 1).  

 

3.3.1 Zonenbereiche und Etappierung 

 vgl. Art. 5 und Art. 8 der Vorschriften 

Im Bebauungsplan werden drei Zonenbereiche in der Grösse von rund je 1 Hektare definiert. 

Die Abgrenzung der Zonenbereiche stützt sich auf den Masterplan Zentrumszone sowie die 

Grundeigentumsverhältnisse. Gemäss aktuellem Kenntnisstand wird davon ausgegangen, dass 

der Zonenbereich B umgehend nach Inkrafttreten des Bebauungsplans bebaut wird. Für die 

beiden weiteren Zonenbereiche sollen in kurz- bis mittelfristigem Zeithorizont ebenfalls 

Projekte nach den neuen Vorschriften ausgearbeitet werden. Um eine Zerstückelung der 

Arealentwicklung zu vermeiden, sieht der Bebauungsplan vor, dass die Bebauung der einzel-

nen Zonenbereiche in je einer Bauetappe zu erfolgen hat.  

 

3.3.2 Bebauung, Nutzung und Gestaltung 

Dichtemasse 

 vgl. Art. 5 der Vorschriften 

Die Stadtbaukommission hat einer gegenüber dem Masterplan erhöhten Ausnützung zuge-

stimmt (vgl. SBK-Protokoll 201 vom 29. Juni 2012). Da durch den Bebauungsplan eine Ver-

dichtung angestrebt wird, wird nebst einer maximal anrechenbaren Geschossfläche (aGF) 

auch eine minimale aGF festgelegt.  
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Tabelle 3: Übersicht Nutzungsmasse der drei Zonenbereiche. In den Vorschriften verbindlich 

festgelegt ist die minimale und die maximale anrechenbare Geschossfläche (aGF). 

Zonenbereich Max. aGF Max. AZ [zirka] Min. aGF Min. AZ [zirka] 

A 15‘600 m2 1.6 11‘000 m2 1.3 

B 16‘900 m2 1.6 12‘000 m2 1.3 

C 13‘600 m2 1.3 9‘000 m2 1.1 

 

Höhenmasse / Geschossigkeit 

 vgl. Art. 5 und Art. 7 Vorschriften / Masterplan S. 10 und S. 22 

Die im Bebauungsplan festgelegten Höhen wurden von der Stadtbaukommission als ver-

träglich beurteilt. Die Vorgaben zu den minimalen Dachrandkoten orientieren sich an den 

Vorgaben des Masterplans. Dieser sieht für die Zonenbereiche A und B max. 6 Vollgeschosse 

und für den Zonenbereich C max. 5 Vollgeschosse vor. Im Bebauungsplan wird die maximale 

und minimale Höhe in Meter über Meer vorgegeben, gemessen ab Achse der Luzerner-

strasse.2 Gemäss diesen Vorgaben ist eine Gebäudehöhe von 18,2 bis 25 m (Zonenbereiche A 

und B) bzw. 15,2 bis 22 m (Zonenbereich C) zulässig, wobei das Sockelgeschoss als überhohes 

Geschoss mit mind. 5 m Höhe projektiert werden muss. Dies bildet die bauliche Voraussetzung 

für grössere Geschäfte. Oberhalb des Sockelgeschosses können demnach maximal 6 Vollge-

schosse bzw. maximal 5 Vollgeschosse realisiert werden.  

 

Tabelle 4: Übersicht Höhenmasse der drei Zonenbereiche. In den Vorschriften verbindlich 

festgelegt sind die minimale und die maximale Dachrandhöhe. 

Zonenbereich Min. Dachrand-

höhe  

Min. Gebäude-

höhe [zirka] 

Max. Dachrand-

höhe  

Max. Gebäude-

höhe [zirka] 

A 528,80 m ü. M. 18,2 m 535,60 m ü. M. 25 m 

B 528,55 m ü. M. 18,2 m 535,35 m ü. M. 25 m 

C 524,35 m ü. M. 15,2 m 531,15 m ü. M. 22 m 

 

Gebäudeausrichtung 

 vgl. Art. 6 und Art. 7 

Die Gebäude entlang der Luzernerstrasse sind als Grossformen auszugestalten und als Ab-

schluss des Strassenraums zu konzipieren. Daher gilt auch eine Zwangsbaulinie entlang der 

Luzernerstrasse.  

 

Zulässige Nutzungen 

 vgl. Art. 7 und 10  

Angestrebt wird ein Nutzungsmix, der der Erweiterung und Förderung einer gemischten Zen-

trumsnutzung dient. Mindestens 60 Prozent der Geschossflächen sind dabei für Wohnen vor-

zusehen. Gleichzeitig sind im Sockelgeschoss entlang der Luzernerstrasse ausschliesslich publi-

kumsorientierte Arbeits- und Dienstleistungsnutzungen wie Läden, Restaurants, Ateliers, 

Büros mit Kundenverkehr und dergleichen zulässig. Die Eingänge für diese gewerblichen 

                                                   
2 Für die Höhenberechnung wurden folgende Annahmen verwendet: Sockelgeschoss 5 m, Vollgeschoss 3 m, Dachrand 

2 m bzw. 1,2 m bei Minimum. 
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Nutzungen haben sich zur Luzernerstrasse zu orientieren, wohingegen die Wohnungen 

überwiegend zu den Wohnhöfen auszurichten sind. 

 

3.3.3 Fussgängerbereich 

 vgl. Art. 16 der Vorschriften 

Entlang der Luzernerstrasse ist mit der Arealbebauung ein öffentlicher begehbarer Fussgän-

gerbereich mit hoher Aufenthaltsqualität zu gestalten, der die Entwicklung des Stadtteil-

zentrums unterstützt. Daher sind in Abhängigkeit zu den vorgeschriebenen publikumsorien-

tierten Arbeits- und Dienstleistungsnutzungen im Sockelgeschoss vielfältige Nutzungen und 

Infrastrukturanlagen erlaubt. Denkbar ist z. B. die Aussenbestuhlung eines Cafés oder derglei-

chen.  

 

3.3.4 Verkehr 

Öffentlicher Fussweg 

 vgl. Art. 17 der Vorschriften 

Damit sich das Areal in die bestehenden Strukturen einfügt und das Siedlungsgebiet durchläs-

sig bleibt, ist ein hindernisfreier und öffentlicher Fussweg zwischen den Zonenbereichen A 

und B vorgeschrieben. 

 

Strassenraum 

 vgl. Art. 18 der Vorschriften 

Der Strassenraum soll analog zu den anderen Feinerschliessungsstrassen im Zentrum von 

Littau als Tempo-30-Zone nach Strassengesetz baulich ausgestaltet werden. Bei der Umge-

staltung ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Strasse x und Teilstücke der Strasse y 

auch künftig als Erschliessungsstrassen für die angrenzenden Industriebetriebe genutzt 

werden. 

 

Anlieferung und Arealerschliessung mit MIV 

 vgl. Art. 19, 22 und 23 der Vorschriften 

Ursprünglich war vorgesehen, dass das ganze Gebiet vom Kreisel Flurstrasse via Grossmatte 

erschlossen wird. Damals war jedoch das ganze Gebiet in der Gewerbezone. Seit der Zonen-

planrevision im Jahr 2009 ist ein Wohnanteil von mindestens 60 Prozent festgelegt. Bei einer 

Bauweise mit hohem Wohnanteil ist es nicht sinnvoll, den Verkehr auf der Südseite der 

Gebäude über die Grossmatte zu führen. Im September 2010 wurde durch das Büro Teamver-

kehr erstmals ein Verkehrsgutachten für die geplante Bebauung aufgrund des damals aktu-

ellen Projektstands erstellt. Es zeigte sich, dass auf der Luzernerstrasse aufgrund des grossen 

Verkehrsaufkommens ein Linksabbieger nicht möglich ist. Der von Luzern kommende Verkehr 

könnte aber mit einem Rechts-rechts-System über den Kreisel Gasshof gelenkt werden. Diese 

Verkehrsführung würde jedoch den geplanten Stadtplatz vor dem Zentrum Fanghöfli unnötig 

belasten. Die Erschliessung der Areale und die spätere Aufwertung des Stadtplatzes kann 

daher nur sinnvoll realisiert werden, wenn beim Knoten Grossmatte ein Kreisel gebaut wird. 

Dadurch wird das Gebiet auf direktem Weg erschlossen, und gleichzeitig wird auch das 

Tempo des Verkehrs auf der Kantonsstrasse verringert.  
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Parkplatzberechnung und Fahrtenbeschränkung 

 vgl. Art. 10 und 20 der Vorschriften 

Im Verkehrsbericht vom 28. April 2014 werden die bestehenden Knoten auf der Luzerner-

strasse auf ihre Leistungsfähigkeit im heutigen Zustand und im Zustand 2030 geprüft. Von 

der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons Luzern wurde zudem vorgege-

ben, welche Verkehrsqualitätsstufen die Knoten in der Abendspitzenstunde (ASP) in Zukunft 

mindestens aufweisen müssen. Basierend auf der heutigen Leistungsfähigkeit und den Vor-

gaben der vif wurde danach der maximale Verkehr berechnet, der durch die neue Bebauung 

generiert werden darf.  

Zusammenfassend wird festgestellt, dass zur Gewährleistung des Verkehrsflusses auf der Kan-

tonsstrasse die Anzahl der Fahrten aus dem Bebauungsplangebiet Grossmatte zu begrenzen 

ist. Massgebend dafür ist der neu zu erstellende Kreisel Grossmatte in der ASP. Der Nut-

zungsmix der Bebauung ist demnach so zu wählen, dass die in Art. 10 Abs. 5 der Vorschriften 

festgelegten Fahrten in der ASP nicht überschritten werden. Der entsprechende Nachweis ist 

mit dem Baugesuch zu erbringen. Die effektiven Fahrten der ASP sind dabei aufgrund der 

Parkplätze, die sich gemäss Parkplatzreglement Zone III, Stadt Luzern, ergeben und gestützt 

auf die Erfahrungswerte des spezifischen Verkehrspotenzials zu berechnen (vgl. Anhang C des 

Verkehrsberichtes). 

 

Nach Anwendung der Zone III für die Parkplatzberechnung ergeben sich maximal 474 Park-

plätze für das gesamte Bebauungsplangebiet – dies bei maximal möglichem Anteil an Gewer-

beflächen (vgl. Berechnung Parkplätze, Fahrten ASP und DTV). Dieser Berechnung kann auch 

entnommen werden, dass die festgelegten Fahrten für die gemäss Bebauungsplan möglichen 

Nutzungsszenarien ausreichend sind.  

 

Bezug zu Grundsätzen der städtischen Mobilität 

 vgl. Art. 13 und Art. 19 der Vorschriften 

Im Jahr 2010 haben die Stimmberechtigten der Stadt Luzern das Reglement für eine nachhal-

tige städtische Mobilität angenommen. Dieses gibt vor, dass der Mehrverkehr mit dem öffent-

lichen Verkehr und dem Langsamverkehr aufgenommen werden muss. Dadurch bleibt Luzern 

attraktiv, sicher und erreichbar. 

Die Voraussetzungen für eine autofreie Siedlung sind im Gebiet Grossmatte nicht optimal. 

Durch die Anwendung der Zone III des Parkplatzreglements der Stadt Luzern anstelle der 

Vorgaben gemäss BZO3 wird der Mehrverkehr aber minimiert. Zudem werden durch die An-

forderungen der Zertifizierung des Gebiets als 2000-Watt-Areal sowie aufgrund des geforder-

ten Mobilitätskonzepts, wonach auch Lenkungsmassnahmen zur Minimierung des motorisier-

ten Verkehrsaufkommens aufgezeigt werden müssen, die Parkplätze und damit der Mehrver-

kehr voraussichtlich weiter reduziert. Die für das Areal zweckmässigen Massnahmen zur 

Minimierung des Mehrverkehrs werden damit umgesetzt.  

                                                   

3 Art. 25 BZR Gemeinde Littau. 
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3.3.5 Lärm 

Die Rahmenbedingungen Lärmschutz wurden durch die Planteam GHS AG abgeklärt (vgl. 

Bericht Rahmenbedingungen Lärmschutz). Ebenso wurde eine Lärmprognose für den Mehr-

verkehr der neuen Bebauung erstellt (vgl. Bericht Lärmprognose Mehrverkehr). 

 

Ausgangslage Verkehrslärm 

Aufgrund der Lage direkt an der Kantonsstrasse (Luzernerstrasse) ist das Planungsgebiet vom 

Verkehrslärm massgeblich beeinträchtigt. Die Grundbelastung des übergeordneten Verkehrs-

netzes stützt sich auf die Verkehrserhebung von Teamverkehr (vgl. Verkehrsbericht). 

 

Zusätzlich wird auch durch den Mehrverkehr des Areals Lärm erzeugt: Gestützt auf die zuläs-

sige Parkplatzzahl und die möglichen Nutzungen ist beim Nutzungsszenario max. Anteil 

Wohnen ein durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) von rund 2‘100 Fahrten zu erwarten 

(vgl. Berechnung Parkplätze, Fahrten ASP und DTV). Da die Umsetzung dieses Nutzungsszena-

rios als am wahrscheinlichsten eingestuft wird, wird diese Fahrtenzahl für die Lärmberech-

nung des Mehrverkehrs eingesetzt. Aufgrund der Annahmen für das spezifische Verkehrspo-

tenzial (SVP)4 kann davon ausgegangen werden, dass der DTV eher konservativ geschätzt 

wurde. Ebenso liegt die von Teamverkehr errechnete Grundbelastung des Strassenverkehrs 

2030 auf der sicheren Seite (konservative Annahmen).  

 

Ausgangslage Umgebungslärm 

Das Planungsgebiet liegt direkt angrenzend zur Arbeitszone, welche der gleichen Lärmemp-

findlichkeitsstufe (ES III) zugewiesen ist. Abklärungen haben ergeben, dass in der direkten 

Nachbarschaft (Grossmatte 4, 5, 7 und 9) keine industriellen und gewerblichen Betriebe mit 

wesentlichen Lärmemissionen oder Nachtarbeit angesiedelt sind. Der Betrieb Grossmatte 4 

arbeitet jedoch im Schichtbetrieb von 5 bis 22.30 Uhr. Lärmemissionen entstehen insbeson-

dere durch den Warenumschlag, den Individualverkehr der Mitarbeitenden und die An-

lieferungen, welche aber ausschliesslich tagsüber erfolgen.  

In der näheren Umgebung des Planungsgebiets, auf dem Grundstück Grossmatte 12a, befin-

det sich ein Club mit Veranstaltungen, die insbesondere an den Wochenenden und 

abends/nachts stattfinden. Mit hörbaren Lärmemissionen der Musikanlagen ist im Planungs-

gebiet nicht zu rechnen, da der Abstand rund 100 m beträgt. Jedoch können Lärmemissionen 

des Laufpublikums zu nächtlicher Stunde nicht ausgeschlossen werden. Im Lärmschutznach-

weis, der gemäss Art. 11 der Vorschriften erforderlich ist, sind diese Lärmemissionen zu be-

rücksichtigen.  

 

Erkenntnisse und Umsetzung im Bebauungsplan  

 vgl. Art. 11 der Vorschriften 

Gestützt auf Art. 42 Abs. 5 BZR ist im Bebauungsplangebiet Art. 30 Lärmschutz-Verordnung 

(LSV) massgeblich. Das Lärmgutachten von Planteam hat gezeigt, dass ohne Massnahmen der 

Planungswert (PW) nicht eingehalten werden kann. Entlang der Strassenfassade ist in Bezug 

auf Wohnnutzungen der PW um 8 dB am Tag bzw. 12 dB in der Nacht überschritten.  

                                                   
4 SVP für DTV-Berechnung gemäss Angaben Teamverkehr: Bewohner und Besucher: 4.0, Personal: 3.5, Kunden 

publikumsintensive DL: 9.0, Kunden übrige DL: 4.0. 
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Ebenso können entlang der Strasse x an den neuen (fiktiven) Gebäudefassaden bei der 

Betrachtung des Mehrverkehrs die massgebenden Planungswerte im Tageszeitraum nicht 

eingehalten werden.  

Um dem Lärmschutz ausreichend Rechnung tragen zu können, müssen daher entsprechende 

Massnahmen bereits frühzeitig eingeplant werden. Unter anderem kann durch eine bewusste 

Stellung der Baukuben (z. B. Rückversetzung von der Baulinie entlang der Strasse x) oder 

durch gestalterische Massnahmen an den Gebäuden der Lärmeinfluss gemindert werden. Die 

Rahmenbedingungen Lärmschutz sind daher bereits frühzeitig in der Projektierung, d. h. im 

Rahmen des qualifizierten Konkurrenzverfahrens, zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Pla-

nungswerte gemäss ES III ist anhand der konkreten Projekte unter Berücksichtigung der durch 

die geplanten Nutzungen induzierten Lärmemissionen (insbesondere Verkehr) im Baubewilli-

gungsverfahren nachzuweisen.  

Im Rahmen der Mitwirkung haben benachbarte Stockwerkeigentümer zum Lärm der Anliefe-

rung sowie der Lüftungsanlage der Einstellhalle Bedenken geäussert. In Art. 11 der Vorschrif-

ten wird daher explizit festgehalten, dass die Emissionen dieser Lärmquellen im Lärmgutach-

ten speziell aufzuzeigen und Massnahmen zur Lärmbegrenzung nach den Grundsätzen ge-

mäss Art. 7 LSV vorzusehen sind.  

 

3.3.6 Energie 

 vgl. Art. 3 Abs. 2 und Art. 13 der Vorschriften  

Bereits der Masterplan gibt vor, dass als Voraussetzung für die Erhöhung der Ausnützung ein 

erhöhter Gebäudestandard (z. B. Minergie-P oder vergleichbarer Standard) zu realisieren ist. 

In Absprache mit den Grundeigentümern wurde im Bebauungsplan die Auflage einer 2000-

Watt-Arealzertifizierung aufgenommen. Eine 2000-Watt-Zertifizierung bietet im Vergleich zu 

Minergie-P, welches lediglich die Gebäudehülle berücksichtigt, einen grösseren Spielraum für 

energetische Massnahmen in den Bereichen Betrieb, graue Energie und Mobilität. Aufgrund 

der geplanten Bauvolumina und der Grösse des Areals, das in den nächsten Jahren vollständig 

neu bebaut werden soll, erwies sich die Vorgabe einer 2000-Watt-Zertifizierung als ziel-

führender. Auf dem Grundstück 1180 (ehemaliger Werkhof) wird voraussichtlich die erste 

2000-Watt-konforme Siedlung der Stadt Luzern entstehen.  

 

3.3.7 Störfallvorsorge 

 vgl. Art. 25 der Vorschriften 

Einhergehend mit der Erhöhung der Dichte und des Wohnanteils ist in einem ehemaligen 

Gewerbegebiet der Risikovorsorge in besonderem Mass Rechnung zu tragen. Für das Gebiet 

sind die Störfallvorsorge (Gefahrenguttransporte auf der Luzernerstrasse) und Altlasten 

speziell abzuklären.  

Nach Absprache mit der Dienststelle Umwelt und Energie (uwe) des Kantons Luzern wurde 

eine Risikoermittlung für Gefahrenguttransport auf der Luzernerstrasse der Suisseplan Inge-

nieure AG in Auftrag gegeben. Eine Ausmasseinschätzung für den benachbarten Betrieb auf 

Grundstück 1673, der mit Stoffen arbeitet, die der Störfallverordnung unterstehen, ist gemäss 

Auskunft der Dienststelle uwe nicht erforderlich. 
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Im Bericht der Suisseplan Ingenieure AG wird für den Gefahrenguttransport summarisch fest-

gehalten, dass die Summenkurve für Personenrisiken im zukünftigen Zustand in die Mitte des 

Übergangsbereichs zu liegen kommt und die grössten Störfallwerte stark durch die Laden-

nutzung des Sockelgeschosses im nahen Abstandsbereich zur Luzernerstrasse bestimmt sind. 

Gemäss Art. 7 Abs. 2 der Störfallverordnung (StFV) ist in diesem Falle eine Interessenabwä-

gung durch die zuständige Vollzugsbehörde (Kanton) durchzuführen.  

Durch eine Reduktion der Personendichte könnte das Risiko vermindert werden, was aber mit 

dem Ziel des vorliegenden Bebauungsplans nicht vereinbar ist, der gerade die Schaffung eines 

verdichteten und belebten Zentrums anstrebt. Ein Verzicht auf die öffentliche Vorzone (Fuss-

gängerbereich) würde diesem Ziel ebenso widersprechen. Die Interessenabwägung der zu-

ständigen Vollzugsbehörde (Kanton) hat ergeben, dass unter anderem bei der Gebäudepla-

nung Massnahmen zur Risikominimierung vorzusehen sind. Eine spezifische Anordnung der 

Fluchtwege und Luftansaugstellen von Lüftungsanlagen und Klimageräten oder auch die 

Wahl einer Gebäudehülle mit hohem Schutz gegen Hitzestrahlung kann zu einer Risikomini-

mierung beitragen. Entsprechende Vorgaben wurden in die Bebauungsplanvorschriften auf-

genommen.  

 

 

3.4 Abweichungen gegenüber dem Masterplan Zentrumszone 

 

Im Folgenden werden kurz die Themen aufgegriffen, die im Bebauungsplan entgegen den 

Vorgaben des Masterplans Zentrumszone anders oder nicht umgesetzt wurden.  
 

Offene Bauweise im Zonenbereich C  

 vgl. Art. 6 und Art. 7 der Vorschriften / Masterplan S. 22 

Der Masterplan sieht für den Zonenbereich C die offene Bauweise vor. Die offene Bauweise 

steht jedoch im Widerspruch zur Zwangsbaulinie, die ebenfalls Bestandteil des Masterplans ist 

und auch der Idee der Grossformen widerspricht. Es wird daher davon abgesehen, im Zonen-

bereich C eine offene Bauweise einzufordern.  

 

Beschränkung der Ladenfläche im Zonenbereich C  

 vgl. Art. 10 der Vorschriften / Masterplan S. 23 

Gemäss Masterplan ist die Ladenfläche im Zonenbereich C auf max. 500 m2 zu beschränken. 

Diese Vorgabe erfolgte im Hinblick auf eine Beschränkung des Verkehrsaufkommens. Der 

gewerblich induzierte Verkehr ist jedoch stark abhängig von der Betriebsart. Mit der gemäss 

Masterplan vorgeschlagenen Einschränkung der Verkaufsfläche kann die Verkehrsmenge nur 

ungenügend beeinflusst werden. Im Bebauungsplan wird daher als Mittel zur Einschränkung 

des Verkehrs keine Beschränkung der Ladenfläche, sondern eine Beschränkung der Fahrten-

zahl in der Abendspitzenstunde festgelegt (vgl. auch Kapitel 3.3.4).  
 

Arealzufahrt ab Kantonsstrasse zu den Zonenbereichen A und B  

 vgl. Art. 22 und Art. 23 der Vorschriften / B+A 36/2010 zum Masterplan, S. 9 

Mit der Genehmigung des Masterplans wurden die ursprünglich vorgesehenen direkten 

Arealzufahren ab der Kantonsstrasse gestrichen. Bei der Projektentwicklung hat sich gezeigt, 

dass ohne Entkopplung der Zufahrtswege für die Anlieferung und den Personenverkehr keine 

befriedigende Lösung erreicht werden kann. Für die Anlieferung (LKW-Verkehr) wird eine 
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direkte Arealzufahrt in den Zonenbereich A (bis zur Bebauung des Baubereichs A liegt die 

Arealzufahrt im Zonenbereich B) mit dem Bebauungsplan explizit als Einfahrt vorgeschrieben. 

Aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen ist eine Einfahrt ausschliesslich über einen 

Rechtsabbieger möglich.  

 

 

 

4 Einsprachen 
 

Die Unterlagen des Bebauungsplans Grossmatte West sind vom 19. Mai bis 17. Juni 2014 

öffentlich aufgelegen. Innert Frist wurden gegen den Bebauungsplan folgende zwei Einspra-

chen eingereicht: 

 

 

4.1 Einsprache 1: Rohm and Haas Electronic Materials Schweiz GmbH 

 

Die Einspracheverhandlung hat am 3. Juli 2014 stattgefunden. Die Einsprache wurde mit 

Antwortformular vom 14. Juli 2014 zurückgezogen. Gemäss Abmachung mit der Einspre-

cherin werden die Einsprachepunkte trotz dem Rückzug der Einsprache im Folgenden einzeln 

abgehandelt.  

 

Einsprachepunkt I Art. 10 Abs. 3 der Vorschriften 

Forderung Verbindliche Gebäudegestaltung 

Abhandlung Auf Stufe Bebauungsplan soll der Spielraum für die Gestaltung nicht weiter 

eingeschränkt werden, indem zwingende Vorgaben für die Wohnungsausrich-

tungen aufgenommen werden. Die Forderung der zwingenden Ausrichtung der 

Wohnungen zu den Wohnhöfen wird nicht als stufengerecht beurteilt. 

Die Betriebsabläufe (insbesondere Lärm Anlieferung/Warenumschlag) der be-

stehenden Betriebe sind jedoch bestmöglich in Projektentwicklungen/Wettbe-

werben zu berücksichtigen. Problematisch erscheint vor allem die Ausrichtung 

lärmempfindlicher Räume sowie der Balkone/Loggias/Sitzplätze gegen Süden im 

Bereich angrenzend zu Grundstück 1673 (Lärm, An- und Aussicht auf Gewerbebe-

trieb, Gerüche usw.) 

 

Einsprachepunkt II Art. 10 Abs. 5 der Vorschriften 

Forderung Keine Fahrtenbeschränkung 

Abhandlung Die Fahrtenbeschränkung gilt nur für den Verkehr aus dem Perimeter des 

Bebauungsplans. Die Fahrten aus dem angrenzenden Gebiet unterliegen keiner 

Beschränkung.  

Die Fahrten gemäss heutigem Stand aus dem Industriegebiet sind mitberücksich-

tigt in den Gutachten (vgl. Anhang B [Seite A8], Verkehrsbericht). Es wird davon 

ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen aus dem Industriegebiet bis 2030 

gleich bleibt bzw. im Rahmen der üblichen Verkehrszunahme liegt. 
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Einsprachepunkt III Art. 11 der Vorschriften 

Forderung Lärmschutzmassnahmen an Gebäude 

Abhandlung Mit dem erforderlichen Lärmgutachten muss bei der Baueingabe u. a. auch 

aufgezeigt werden, dass die lärmempfindlichen Räume der neuen Bebauung 

ausreichend vor Lärm geschützt sind (vgl. Art. 11 Abs. 3 der Vorschriften). Die 

bestehenden Lärmquellen, insbesondere auch der Verkehrslärm der Warenanlie-

ferung und des Warenversands sowie der Lärm des Warenumschlags, sind dabei 

als Ausgangssituation zu berücksichtigen.  

 

Einsprachepunkt IV Art. 19 der Vorschriften 

Forderung Lenkungsmassnahmen dürfen Industriegebiet nicht beeinträchtigen. 

Abhandlung Es werden Lenkungsmassnahmen zur Minimierung des Aufkommens von 

motorisiertem Verkehr infolge der neuen Bebauung eingefordert. Mögliche 

Massnahmen sind z. B. Carsharing-Angebote, attraktive ÖV-Anschlüsse, Ver-

billigung ÖV-Abonnemente usw.  

Auf den Strassen x und y wird die Einführung einer Tempo-30-Zone angestrebt 

(Art. 18 der Vorschriften). Bei der Umgestaltung ist zu berücksichtigen, dass die 

Zufahrt für das angrenzende Industriegebiet gemäss heutigen Bewilligungen 

nach wie vor möglich bleiben muss. Die Umgestaltung muss mit einem Strassen-

projekt oder im Rahmen des Baugesuchs öffentlich publiziert werden (mit 

Rechtsmittelverfahren für Betroffene). 

 

Einsprachepunkt V Art. 19 der Vorschriften 

Forderung Anlieferung Stoffe gemäss Störfallverordnung muss weiterhin uneingeschränkt 

möglich bleiben. 

Abhandlung Der Bebauungsplan macht keine Einschränkungen zur Anlieferung von Stoffen, 

die der Störfallverordnung unterstehen. Eine Einschränkung liegt nicht in der 

Kompetenz der Stadt Luzern.  

 

 

4.2 Einsprache 2: Baugenossenschaft Matt 

 

Die Einsprecherin vermerkt in ihrer Einsprache, dass sich die Einsprache einzig gegen den 

Kreisel Grossmatte richte, wie er aktuell geplant sei. Das Strassenbauprojekt Kreisel ist jedoch 

nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Da die Lage des Kreisels eine Auswirkung auf die 

künftige Bebauung hat, ist die Einsprache trotzdem sachgerecht im Bebauungsplanverfahren 

zu berücksichtigen.  

 

Die Einspracheverhandlung hat am 30. Juli 2014 stattgefunden. Die Einsprecherin ist nur 

bereit, die Einsprache zurückzuziehen, sofern verbindliche Zusagen gemacht werden, welche 

im Zusammenhang mit dem Kreiselbauprojekt stehen. Das Kreiselbauprojekt liegt aktuell 

jedoch erst im Entwurf vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund der Ver-

nehmlassungen noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. Daher ist es verfrüht, zum 

heutigen Zeitpunkt verbindliche Zusagen zu machen. Die Forderungen werden selbstver-

ständlich in die Planung des Kreisels einfliessen, und deren Umsetzung wird vertieft geprüft. 

 

Es konnte damit keine Einigung erreicht werden, und die einzelnen Einsprachepunkte 

werden im Folgenden abgehandelt. 
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Einsprachepunkt I Punkte 5 und 7 der Einsprache 

Forderung Verkehrsführung ist zu überarbeiten, damit Einfahrt und Ausfahrt zu Grundstück 

1142 direkt ab dem Kreisel Grossmatte möglich ist. 

Abhandlung Die Mittelinsel in der Grubenstrasse kann aus Sicherheitsgründen nicht weggelas-

sen oder verkleinert werden. Die Zufahrt zum Grundstück 1142, insbesondere zu 

den Aussenparkplätzen im südlichen Grundstücksbereich wird voraussichtlich 

auch nach dem Bau des Kreisels noch möglich sein. Einzig die südlichste Garage 

kann nicht direkt angefahren werden, und vor der zweiten südlichen Garage darf 

kein Fahrzeug abgestellt werden. Die Wegfahrt kann voraussichtlich direkt in den 

Kreisel erfolgen.  

Eine Anpassung des Kreiselprojekts, die die direkte Zufahrt zum Grundstück 1142 

ermöglichen würde, ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht zulässig. Die 

Einhaltung der entsprechenden Normen ist für die Bewilligung des Bauvorhabens 

Dritter auf der Kantonsstrasse zwingend.  

Die Einsprecher befürchten im Übrigen, dass durch den Bau des Kreisels der 

Schleichverkehr auf der Grubenstrasse zunehmen wird. Es wird daher im Zusam-

menhang mit dem Kreiselprojekt zu prüfen sein, ob flankierende Massnahmen 

(z. B. Beschränkung des Durchfahrtsverkehrs) eingeführt werden müssen. Die 

heutige Tempo-30-Zone hat nur beschränkte Wirkung auf den Schleichverkehr.  

 

Zum weiteren Vorgehen gibt es zwei Möglichkeiten:  

Variante 1: Mit der Planauflage Kreisel Grossmatte wird das Enteignungsrecht 

beantragt. Der Kanton Luzern erteilt mit der Projektbewilligung das Enteig-

nungsrecht. Die Schätzungskommission des Kantons Luzern legt die Preise für die 

Entschädigung fest. 

Variante 2: Bei der Planung des Auflageprojekts Kreisel Grossmatte wird mit dem 

Eigentümer der Parzelle 1142 eine Einigung über den Realersatz geprüft. Falls 

eine Einigung zustande kommt (spätester Termin Frühling 2015), wird die Bewil-

ligung des Realersatzes mit der Planauflage für den Kreisel Grossmatte bean-

tragt. 

 Der beim städtischen Tiefbauamt zuständige Projektleiter des Kreiselprojekts 

wird zu gegebener Zeit mit der Einsprecherin wieder Kontakt aufnehmen.  

 

Einsprachepunkt II Punkt 9 der Einsprache 

Forderung Platzbedarf für den Kreisel ist den Grundstücken 1174 und 1180 zu entnehmen. 

Abhandlung Die Planung des Kreisels berücksichtigt die Schweizer Norm SN 640 263 der Ver-

einigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS). Unter Punkt 13, Ablenkung 

durch Mittelinsel, ist Folgendes aufgeführt: „Zur Verhinderung von Kreiseldurch-

fahrten mit nicht angepassten Geschwindigkeiten ist eine deutliche Ablenkung 

der einfahrenden Fahrzeuge durch die Mittelinsel notwendig (Ablenkungs-

winkel).“ Dies setzt unter anderem eine zentrische Einführung der Kreiselarme 

voraus, was über eine längere Strecke eine Verlegung der Luzernerstrasse be-

dingen würde. Dies wird als unverhältnismässig eingestuft. 

Der Kreisel dient auch zur Erschliessung der Grundstücke an der Grubenstrasse. 

Gemäss Masterplan Zentrumszone / Stadtteilzentrum Littau ist eine dichtere Be-

bauung der Grundstücke GS 947, 976, 977, 979, 1030, 1056 und 1082 der Bauge-

nossenschaft Matt und des Grundstücks GS 1111 von Jürgen Blau, Grevenbroich 

DE, in einer weiteren Zukunft möglich und zu erwarten. Bei einer allfälligen 

Dichteerhöhung auf der nördlichen Seite des Kreisels können je nach Erschlies-

sungsvariante auch diese Eigentümer vom geplanten Kreisel profitieren.  
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 Eine Verschiebung des Kreisels aus der heutigen Achse der Luzernerstrasse 

kommt aus den genannten Gründen nicht infrage.  

 

Einsprachepunkt III Punkt 10 der Einsprache 

Forderung Die Baulinie entlang der Luzernerstrasse ist zurückzuversetzen, damit der 

notwendige Platzbedarf für die Realisierung des Kreisels geschaffen wird.  

Abhandlung Eine Anpassung der Baulinien erübrigt sich aufgrund der Ablehnung der Ver-

schiebung des Kreisels (vgl. dazu Begründung zum Einsprachepunkt II). 

 

 

 

5 Übersicht Kosten 
 

Gemäss § 66 Planungs- und Baugesetz (PBG) trägt die Gemeinde die Kosten für die Ausar-

beitung und den Erlass eines Bebauungsplans. Soweit den Grundeigentümern erhebliche Vor-

teile erwachsen, kann sie ihnen die Kosten teilweise oder ganz überbinden. Im vorliegenden 

Fall erwächst den Grundeigentümern durch die Erhöhung der Ausnützungsziffer ein erheb-

licher Vorteil. Der Stadtrat hat mit Schreiben vom 6. April 2011 die Grundeigentümer in-

formiert, dass mit dem Bebauungsplan die Voraussetzungen zur Erhöhung der Ausnützung 

geschaffen werden, sofern sie sich zu 50 Prozent an den Kosten für die Erarbeitung des Be-

bauungsplans sowie an den Kosten der Erstellung des Kreisels beteiligen. Für die Projek-

tierungs- und Baukosten des Kreisels haben die betroffenen Grundeigentümer und die Stadt 

am 2. Februar 2012 eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. 

 

Die Finanzierung der für die Erarbeitung des Bebauungsplans entstandenen Kosten lief über 

die Laufende Rechnung. Bis jetzt sind der Stadt Luzern ungefähre Kosten gemäss nachfolgen-

der Zusammenstellung im Gesamttotal von rund Fr. 170‘000.– entstanden. Die ergibt Pla-

nungskosten von ungefähr Fr. 5.60 pro Quadratmeter.  

Die definitiven Kosten werden nach der Genehmigung des Bebauungsplans durch den Regie-

rungsrat bzw. nach Abschluss des Planungsverfahrens ermittelt und den Grundeigentümern 

aufgrund ihrer Grundstücksflächen zu 50 Prozent weiterverrechnet. 

 

Tabelle 5: Zusammenstellung ungefähre Kosten des Bebauungsplans 

 Kosten [Fr.] Bemerkungen 

Total Gutachten Zirka 43'000.– 

Insbesondere Gutachten zu 

Verkehr, Lärm, Risiko. 

Total GIS Zirka 5‘000.–  

Total Diverses Zirka 2‘000.– 

Publikationen, Mitwirkungs-

veranstaltung, Porti ... 

Arbeitsaufwand Stadtverwaltung Zirka 120‘000.– 

Berechnung gemäss Gebüh-

renreglement 

Gesamttotal Zirka 170‘000.–  
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6 Antrag 
 

Der Stadtrat beantragt Ihnen deshalb:  

 Die Einsprache 1 infolge Rückzugs als erledigt zu erklären; 

 die Einsprache 2 im Sinne der Erwägungen abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird; 

 den Bebauungsplan B 140 Grossmatte West mit den dazugehörenden Vorschriften zu 

erlassen; 

 die Kosten für die Ausarbeitung und den Erlass des Bebauungsplans zu 50 Prozent den 

Grundeigentümern zu überbinden und den Stadtrat zu ermächtigen, nötigenfalls einen 

entsprechenden beschwerdefähigen Entscheid zu erlassen.  

 

Er unterbreitet Ihnen einen entsprechenden Beschlussvorschlag. 

 

 

 

Luzern, 10. September 2014 

 

 

 

Stefan Roth Toni Göpfert 
Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 



Seite 23 
 

 

Der Grosse Stadtrat von Luzern, 

 

nach Kenntnisnahme vom Bericht und Antrag 22 vom 10. September 2014 betreffend 

 

Bebauungsplan B 140 Grossmatte West, Stadtteil Littau 

Mit Einsprachebehandlung, 

 

gestützt auf den Bericht der Baukommission, 

 

in Anwendung von § 17 Abs. 1 lit. a, § 63 Abs. 1, § 66 und § 69 des Planungs- und Baugesetzes 

des Kantons Luzern vom 7. März 1989, Art. 13 Abs. 1 Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt 

Luzern vom 7. Februar 1999 sowie Art. 19 des Bau- und Zonenreglements der Gemeinde 

Littau vom 29. Oktober 2008, 

 

 

beschliesst: 

 

I. 1.  Die Einsprache 1 wird infolge Rückzugs als erledigt erklärt. 

2.  Die Einsprache 2 wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen, soweit darauf ein- 

getreten wird. 

3.  Der Bebauungsplan B 140 Grossmatte West mit den dazugehörenden Vorschriften 

wird erlassen. 

4.  Der Beschluss gemäss Ziffer l.3 tritt mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in 

Kraft. 

 

II. Den Grundeigentümern werden 50 Prozent der Kosten für die Ausarbeitung und den 

Erlass des Bebauungsplans überbunden. Der Stadtrat wird ermächtigt, nötigenfalls einen 

entsprechenden beschwerdefähigen Entscheid zu erlassen. 

 

III. Der Beschluss gemäss Ziffer I unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 

 

 

Luzern, 13. November 2014 

 

 

Namens des Grossen Stadtrates von Luzern 

 

 

 
Jörg Krähenbühl Toni Göpfert 
Ratspräsident Stadtschreiber 

 




Stadt 
Luzern 
Grosser Stadtrat 
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Anhang 1 
 
Vorschriften zum 
Bebauungsplan B 140 

Grossmatte West 
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Anhang 2 
 
Bebauungsplan B 140 
Grossmatte West, 

Massstab 1:1‘000 
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Anhang 3 
 
Städtebauliches und 

architektonisches Leitbild 
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